
4/1249/2023-1
Informationsvorlage
öffentlich

    Stadt Schönberg

Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der Stadt 
Schönberg von Teilflächen des im 

Zusammenhang bebauten Ortsteils Schönberg 
Bereich Ratzeburger Straße – Petersberger Weg 

gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB
- Aufstellungs-, Entwurfs- und 

Auslegungsbeschluss -
Organisationseinheit:
Fachbereich IV

Datum
13.02.2023

Bearbeitung:
Stefanie Müller

Beratungsfolge
Datum Gremium Zuständigkeit

Hauptausschuss der Stadt Schönberg Vorberatung
23.02.2023 Stadtvertretung Schönberg Entscheidung

Sachverhalt
Die überarbeiteten Unterlagen, gemäß Empfehlung des Bauausschusses, sind mit 
den Anlagen aus der Ursprungsvorlage auszutauschen.

Anlage/n
1 Anlage 1 - Klarstellungs- & Ergänzungssatzung im Bereich 

Ratzeburger Straße : Petersberger Weg - Planzeichnung (A3/A4) 
(öffentlich)

3 Anlage 2 - Klarstellungs- & Ergänzungssatzung im Bereich 
Ratzeburger Straße : Petersberger Weg - Inhaltliche Festsetzungen 
Entwurf (öffentlich)

2 Anlage 3 - Klarstellungs- & Ergänzungssatzung im Bereich 
Ratzeburger Straße : Petersberger Weg - Begründung Entwurf 
(öffentlich)
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Geltungsbereich 
der Klarstellungs- 

BESCHLUSSVORLAGE
ENTWURF

KLARSTELLUNGS- UND

Quelle: www.gaia-mv.de
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sich aus den hier  bestehenden baulichen und sonstigen Nutzungen, die 

206/9

5

Darstellungen ohne Normcharakter

Festsetzungen
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8. Die Klarstellungs- 

 
Nr. 1 und 3 BauGB bestehend aus Lageplan und textlichen Festsetzungen wird hiermit ausgefertigt. 

 
    (Siegel)    
                    
 
9. Klarstellungs- 

 
, sowie die Stelle, bei der der Plan und 

n Inhalt 
Auskunft zu erhalten ist, ist im Amtsblatt -
gemacht worden. 
Verfahrens- und Formvorsc der 

5 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg  Vorpommern (KV M-V) wurde 
hingewiesen. Die Satzung ist mithin am .......................... in Kraft getreten. 

 
    (Siegel)    
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_________________________________________________________________________________
Stand: Beschlussvorlage Entwurf Februar 2023 1

TEXT - INHALTLICHE FESTSETZUNGEN

SATZUNG
Klarstellungs-

Petersberger Weg 

Aufgrund 1 und 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634) zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBl. I S. ,
der -Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 

weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 777), zuletzt 
ge wurde nach 
Beschlussfassung durch die vom
folgende Satzung der 

Petersberger Weg Klarstellungs- und 
erlassen. 

(1) 1 und 3 BauGB Teil

Petersberger Weg umfasst das Gebiet, das innerhalb der im Lageplan 
gekennzeichneten Abgrenzungslinie liegt.

(2)

2

             
(1)

ulichen Nutzung, der 

                

Planungsrechtliche Festsetzungen

(1) Die Grun

(2)
angrenzenden Petersberger Weges,
in der Senkrechten zur Fahrbahn.

(3) Die G d nur mit einer maximalen 4,50 m und einer maximalen 
5
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_________________________________________________________________________________
Stand: Beschlussvorlage Entwurf Februar 2023 2

gebend ist das eingedeckte Dach . Die 
en und 

(4) Vorhaben mit einer Hauptnutzung sind nur innerhalb der
.

2 BauGB)

(5)

Festsetzungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
9 Abs. 1a BauGB)

(1) Der durch die Realisierung der atzung 
entstandene Eingriff soll in von 2.588 des Bedarfs an 

realisiert werden. Die 
Sicherung des Ausgleichs erfolgt und anteilig 
entsprechend der jeweiligen Vorteilnahme. Die Zuordnung des Ausgleichsumfangs 
erfolgt proportional zur E

5

(1) Denkmalpflege 
-

bis zum Eintreffen eines Vertreters des L

nnen. Diese 
Erhaltungsverpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige, kann jedoch 

DSchG M-

-V). 

F m der 
E

m Zuordnung der
E /
K

F 207/1 der
Gemarkung S Flur 1

831 810,00

F /1 der Gemarkung
S Flur 4

896 846,00

F 1/2 der Gemarkung 
S Flur 4

1024 932,00
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_________________________________________________________________________________
Stand: Beschlussvorlage Entwurf Februar 2023 5

6
In-Kraft-Treten

(1) Die Satzung tritt mit Bekanntmachung in Kraft. 

Seite 11 von 18



Geltungsbereich 
der Klarstellungs- 

BESCHLUSSVORLAGE
ENTWURF

Quelle: www.gaia-mv.de

ZUR KLARSTELLUNGS- UND
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Klarstellungs- der 
Petersberger Weg

Nr. 1 und 3 BauGB 

Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf - Februar 2023 1

zur Klarstellungs-

INHALTSVERZEICHNIS SEITE

Teil 1 2 

1. Planungsanlass und Erforderlichkeit 2 

2. Allgemeines 2 

3. Einordnung 3 

4. Beschreibung des Plangebietes 3 

5. Inhalte der Satzung 3 

6. chenbilanz 4 

7. Immissionsschutz 4 

8. Umweltbelange 4 

9. Auswirkungen der Planung 5 

10. 5 

TEIL 2 Ausfertigung 6 

1. 6 

2. Arbeitsvermerke 6 
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Klarstellungs- der 
Petersberger Weg

Nr. 1 und 3 BauGB 

Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf Februar 2023 4

solche Festsetzung verzichtet. Die Errichtung von G
S Carports sowie Nebenanlagen soll in diesem Bereich nicht
ausgeschlossen werden.
Der erforderliche Ausgleichsumfang wurde ermittelt und ist im Rahmen des 

H Zuordnung der 
entsprechenden / unter B
G anteils der E Die erforderlichen Ausgleichs- und
Ersa sind im weiteren Verfahren zu bestimmen. Der 
Eingriffsumfang wurde ermittelt. Die Zuordnung und die Erfordernisse zur 
A Ausgleichs- und E
Satzungsbeschluss so zu regeln, dass die Stadt S Forderungen 
freigehalten wird.
Auf Festsetzungen zur Gestaltung baulicher Anlagen wird verzichtet. Der Bereich 

rlich.
Innerhalb der Satzung werden bauakzessorische enbereichs 

nur aus dem dienenden Nutzungszusammenhang zur der weiteren 

nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren.

Die Anforderungen an die Ver- und Entsorgung sind im weiteren Planverfahren 
r Ver- und

Entsorgung ausgegangen. Vorzugsweise ist die Anbindung an das vorhandene 
Netz der Ver-
vorzusehen.

6.

Der Geltungsbe 16.751,5

7. Immissionsschutz

Aufgrund der Lage des Satzungsgebietes 
schalltechnische Untersuchung in Bezug auf gewerblicher Auswirkungen 

ngssatzung. 

8. Umweltbelange

der Klarstellungssatzung wird darauf verzichtet. 
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Klarstellungs- der 
Petersberger Weg

Nr. 1 und 3 BauGB 

Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf Februar 2023 5

entsprechend den zu 

Artenschutzrechtliche Belange sind nach derzeitiger Sicht im anthropogen 

-
- und 

Umweltinformationssystems des Landes Mecklenburg-Vorpommern genutzt und 
im Beteiligungsverfahren verwendet. 

9. Auswirkungen der Planung

erwarten.
mittels Gutachten ermittelt und werden beachtet.

10. Nachr und Hinweise
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Klarstellungs- der 
Petersberger Weg

Nr. 1 und 3 BauGB 

Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf Februar 2023 6

TEIL 2 Ausfertigung

1.

Klarstellungs- der 

Petersberger Weg 1 und 3
BauGB wurde in der Sitzung der Stadtvertretung am gebilligt.

(Siegel)

Korn

der 

2. Arbeitsvermerke

Aufgestellt in Zusammenarbeit mit der 

durch das:

Rudolf-Breitscheid-Str. 11

Telefon 0 38 81 / 71 05 0
Telefax 0 38 81 / 71 05 50
pbm.mahnel.gvm@t-online.de
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